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Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Markus Blume, Robert Brannekämper, Prof. Dr. Winfried 
Bausback, Alex Dorow, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Stephan Oetzinger, Franz Josef 
Pschierer, Helmut Radlmeier, Andreas Schalk CSU, 

Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, 
Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Gisela 
Sengl, Florian Siekmann und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier, Kerstin Radler, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Hans Friedl, 
Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, 
Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Florian von Brunn, Ruth Müller, Dr. Simone Strohmayr, Arif Taşdelen, Margit Wild, 
Markus Rinderspacher, Klaus Adelt, Horst Arnold, Inge Aures, Michael Busch, 
Martina Fehlner, Christian Flisek, Harald Güller, Volkmar Halbleib, Alexandra 
Hiersemann, Annette Karl, Natascha Kohnen, Doris Rauscher, Florian Ritter, 
Stefan Schuster, Diana Stachowitz, Ruth Waldmann und Fraktion (SPD) 

Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt, Alexander Muthmann, 
Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik München 

A) Problem 

Das Gesetz über die Hochschule für Politik München (HfPG) soll insbesondere an das 
Wachstum der Hochschule für Politik München (HfP) und an Strukturentwicklungen der 
Technischen Universität München (TUM) als Trägeruniversität angepasst werden. 

Im Hinblick auf die wachsende Anzahl an Professorinnen und Professoren an der HfP 
ist zum einen eine Änderung der Vorschriften zu den Mitgliedern des Senats und des 
Hochschulbeirats erforderlich. Zum anderen werden an der TUM als Teil ihres Zukunfts-
konzepts die Fakultäten zusammengeführt und in sogenannte Schools umgewandelt. 
Dies betrifft auch die Fakultät TUM School of Governance, die als korrespondierende 
Fakultät für die HfP dient. 

 

B) Lösung 

Durch das vorliegende Gesetz wird der skizzierte Änderungsbedarf umgesetzt. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

Keine 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik München 

§ 1 

Das HfP-Gesetz (HfPG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2211-
2-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 
24. Juli 2020 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Rechtsstellung“. 

b) In Art. 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Bavarian School of Public Policy“ 
durch die Wörter „Munich School of Politics and Public Policy“ ersetzt. 

2. Art. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Aufgaben“. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. die Einrichtung von weiterqualifizierenden Studien in Zusammen-
arbeit mit den entsprechenden Einrichtungen der Technischen Uni-
versität,“. 

bbb) In Nr. 3 werden nach dem Wort „Politikberatung“ die Wörter „sowie die 
Erarbeitung von Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen zu po-
litischen, ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen“ eingefügt. 

ccc) In Nr. 6 werden die Wörter „dem fakultätsübergreifenden Munich Cen-
ter for Technology in Society“ durch die Wörter „den wissenschaftli-
chen Einrichtungen“ ersetzt. 

bb) Satz 5 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„ ; die TUM School of Social Sciences and Technology dient dabei als kor-
respondierende Einrichtung für die Hochschule für Politik.“ 

cc) In Satz 6 wird das Wort „Fakultät“ durch das Wort „Einrichtung“ ersetzt. 

3. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Organe“. 

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Rektor, Rektorin“. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Fakultät“ durch das Wort „Einrichtung“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird nach der Angabe „Art. 28 Abs. 1 Satz 1“ die Angabe „und 
Abs. 8“ eingefügt. 
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5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Senat“. 

b) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird das Wort „die“ durch die Wörter „sechs gewählte Vertreter und 
Vertreterinnen der“ ersetzt. 

bb) Die Nrn. 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„2. ein gewählter Vertreter oder eine gewählte Vertreterin der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Art. 8 Abs. 1 Nr. 3, 

3. ein gewählter Vertreter oder eine gewählte Vertreterin der sonstigen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen,“. 

cc) In Nr. 4 wird vor dem Wort „gewählte“ das Wort „zwei“ eingefügt. 

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Verfügen die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen im Senat nach 
der Wahl nicht über die absolute Mehrheit der Stimmen, bestellt die Hochschul-
leitung die erforderliche Anzahl von Vertretern und Vertreterinnen; dies gilt 
auch, wenn bei Ausscheiden eines Vertreters oder einer Vertreterin der Gruppe 
der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen wegen des Fehlens eines ge-
wählten Ersatzmitglieds die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen nicht 
mehr über die absolute Mehrheit der Stimmen verfügen würden.“ 

6. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Hochschulbeirat“. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „achtzehn“ durch die Angabe „20“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. die zehn gewählten Mitglieder des Senats (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 bis 4),“. 

bbb) In Nr. 3 werden die Wörter „ein aus dem Hochschulrat der Technischen 
Universität von dem oder der Vorsitzenden zu entsendendes weiteres 
Mitglied sowie der“ durch die Wörter „der Präsident oder die Präsiden-
tin der Technischen Universität, im Verhinderungsfall vertreten durch 
den“ ersetzt. 

ccc) In Nr. 4 werden vor den Wörtern „weitere Persönlichkeiten“ die Wörter 
„bis zum Erreichen der zulässigen Mitgliederanzahl des Gremiums“ 
eingefügt. 

7. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Verwaltungsdirektor, Verwaltungsdirektorin“. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 2 und 3. 

d) Folgender Abs. 4 wird angefügt: 

„(4) 1Im Einvernehmen mit dem Rektor oder der Rektorin und dem Kanzler 
oder der Kanzlerin der Technischen Universität kann der Hochschulbeirat zu-
lassen, dass der Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdirektorin gleichzei-
tig das Amt eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin der in Art. 2 
Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 bezeichneten Einrichtung ausübt. 2Soweit er oder sie 
nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Technischen Universität steht, ist 



Drucksache 18/17194 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 5 

 

er oder sie nach näherer Maßgabe der arbeitsrechtlichen Bestimmungen im 
notwendigen Umfang an die Technische Universität abzuordnen.“ 

8. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Lehrkörper der Hochschule für Politik“. 

b) Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „ . Den“ wird durch das Wort „ ; den“ ersetzt. 

bb) Nach dem Wort „kann“ werden die Wörter „im Einvernehmen mit dem Prä-
sidenten oder der Präsidentin der Technischen Universität“ eingefügt. 

cc) Die Wörter „Hochschule für Politik nach Abs. 1 Nr. 1“ werden durch die Wör-
ter „Technischen Universität“ ersetzt. 

c) In Abs. 4 Satz 2 werden nach der Angabe „Art. 19 bis 22 BayHSchPG“ die Wör-
ter „sowie die Lehrverpflichtungsverordnung“ eingefügt. 

9. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Studium und Lehre“. 

b) In Abs. 1 Satz 5 wird das Wort „Fakultät“ durch das Wort „Einrichtung“ ersetzt. 

10. In Art. 10 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Nähere Bestimmungen“. 

11. Art. 10a wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Reformprozess und Übergangsvorschrift“. 

b) Folgender Abs. 6 wird angefügt: 

„(6) Die Gremienmitglieder der Hochschule für Politik werden nach diesem 
Gesetz erstmals zum 1. Oktober 2022 gewählt; die bisherigen Gremienmitglie-
der bleiben bis zum 30. September 2022 im Amt.“ 

12. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“. 

b) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nrn. 1 und 2 werden aufgehoben. 

bb) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 1. 

cc) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 2 und der Punkt am Ende wird durch ein Komma 
ersetzt. 

dd) Folgende Nr. 3 wird angefügt: 

„3. Abs. 6 am 1. Oktober 2022.“ 

 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. November 2021 in Kraft. 
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Begründung: 

A) Allgemeines 

Die 1950 vom Landtag gegründete Hochschule für Politik (HfP) wurde im Jahr 2014 
einer grundlegenden Reform unterzogen. Durch Gesetz vom 24.11.2014 wurde die HfP 
mit Wirkung vom 01.12.2014 zu einer selbstständigen Einrichtung an der Technischen 
Universität München (TUM) und gilt – soweit sie in Erfüllung ihrer Aufgaben Studien-
gänge der Politikwissenschaften mit Abschluss Bachelor oder Master einrichtet und be-
treibt – als Einrichtung der TUM. Die HfP wird von der TUM bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben unterstützt und gefördert; hierfür hat die TUM, wie im Gesetz vorgesehen, die 
Fakultät TUM School of Governance als korrespondierende Fakultät gegründet. 

Das Gesetz über die Hochschule für Politik München (HfPG) soll insbesondere an das 
Wachstum der HfP und an Strukturentwicklungen der TUM als Trägeruniversität ange-
passt werden. Im Hinblick auf die wachsende Anzahl an Professorinnen und Professo-
ren an der HfP ist zum einen eine Änderung der Vorschriften zu den Mitgliedern des 
Senats und des Hochschulbeirats erforderlich. Zum anderen werden an der TUM als 
wesentliches Element des im Rahmen der Exzellenzstrategie 2019 von Bund und Län-
dern geförderten Zukunftskonzepts die bestehenden Fakultäten in sogenannte Schools 
zusammengeführt. Dies betrifft auch die Fakultät TUM School of Governance als kor-
respondierende Fakultät für die HfP, deren strukturelle Einbindung in die neue TUM 
School of Social Sciences and Technology zum 01.10.2021 wirksam werden soll. 

 

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 

Eine Änderung des HfPG kann nur kraft Gesetzes erfolgen. 

 

C) Zu den einzelnen Vorschriften 

§ 1 Änderung des HfP-Gesetzes (HfPG) 

Zu Nr. 1 Buchst. a 

Es wird eine Artikelüberschrift eingefügt. 

Zu Nr. 1 Buchst. b 

Die Bezeichnung „Munich School of Politics and Public Policy“ umschreibt das Arbeits-
feld der Hochschule treffender als der bisherige Name. 

Zu Nr. 2 Buchst. a 

Es wird eine Artikelüberschrift eingefügt. 

Zu Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. aaa 

In Zusammenarbeit mit den entsprechenden Einrichtungen der TUM will die HfP künftig 
weiterqualifizierende Studien einrichten, die an die Berufsausbildung anknüpfen und 
vertiefend oder ergänzend zu berufspraktischen Erfahrungen wissenschaftliche oder 
berufliche Teilqualifikationen vermitteln und damit Möglichkeiten zum lebenslangen Ler-
nen eröffnen. 

Zu Nr. 2 Buchst. b, Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. bbb 

Mit anwendungsorientierter Politikberatung soll der beabsichtigten besonderen Ausrich-
tung der HfP an die immer neuen disziplinübergreifenden Herausforderungen, denen 
sich Akteure in einer sich kontinuierlich verändernden und zunehmend vernetzten Welt 
gegenübersehen, Rechnung getragen werden. In Zusammenarbeit mit den wissen-
schaftlichen Einrichtungen der TUM soll ein an der HfP angesiedelter Think Tank wis-
senschaftlich fundierte Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen zu politischen, 
ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen erarbeiten. 

Zu Nr. 2 Buchst. b, Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. ccc 

Die Zusammenarbeit soll nicht nur mit dem Munich Center for Technology in Society, 
sondern auch mit weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen der TUM erfolgen. 
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Zu Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. bb und cc 

Als Teil des Zukunftskonzepts der TUM im Rahmen der Exzellenzstrategie 2019 wer-
den die Fakultäten in sogenannte Schools zusammengeführt. Dies betrifft auch die Fa-
kultät TUM School of Governance als korrespondierende Fakultät für die HfP, deren 
strukturelle Einbindung in die neue TUM School of Social Sciences and Technology, in 
der die TUM ihre sozialwissenschaftlichen Kompetenzen bündelt, zum 01.10.2021 er-
folgt. Die Änderung trägt der neuen Organisationsstruktur Rechnung. 

Zu Nr. 3 

Es wird eine Überschrift eingefügt. 

Zu Nr. 4 Buchst. a 

Es wird eine Überschrift eingefügt. 

Zu Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. aa 

Als Teil des Zukunftskonzepts der TUM im Rahmen der Exzellenzstrategie 2019 wer-
den die Fakultäten in sogenannte Schools zusammengeführt. Dies betrifft auch die Fa-
kultät TUM School of Governance als korrespondierende Fakultät für die HfP, deren 
strukturelle Einbindung in die neue TUM School of Social Sciences and Technology 
zum 01.10.2021 erfolgt. Die Änderung trägt der neuen Organisationsstruktur Rechnung. 

Der Präsident oder die Präsidentin der TUM soll bei dem Vorschlag eines Rektors oder 
einer Rektorin nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 berücksichtigen, dass das Kompetenzprofil der 
TUM School of Social Sciences and Technology mit ausreichend fachlicher Breite ab-
gedeckt wird, um eine hinreichend strategisch abgestimmte und kollaborative Zukunfts-
entwicklung der HfP und der School sicherzustellen. 

Zu Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. bb 

In der Grundordnung der TUM wurde von der nach Art. 28 Abs. 8 Bayerisches Hoch-
schulgesetz (BayHSchG) eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Dekan o-
der die Dekanin von den Mitgliedern der Fakultät unmittelbar wählen zu lassen. 

Zu Nr. 5 Buchst. a 

Es wird eine Artikelüberschrift eingefügt. 

Zu Nr. 5 Buchst. b 

Die Zusammensetzung des Senats wird in Anlehnung an Art. 25 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG 
geregelt. 

Im Hinblick auf das Wachstum der HfP gehören die Professoren und Professorinnen 
nach Art. 8 Abs. 1 Nr. 1 dem Senat nicht mehr kraft Amtes an, sondern es werden aus 
dieser Gruppe sechs Mitglieder gewählt. 

Die weiteren, vom Präsidenten oder der Präsidentin der TUM entsandten Professoren 
und Professorinnen einschließlich des oder der Vorsitzenden des Senats der TUM ge-
hören dem Senat der HfP künftig nicht mehr an, weil die damit in der Anfangsphase der 
Trägerschaft der TUM angestrebte zügige Vernetzung zwischen den beiden Einrichtun-
gen inzwischen auf vielfältigen Ebenen etabliert ist. 

Die Zahl der gewählten Vertreter und Vertreterinnen der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, der sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der Studie-
renden im Senat, die bisher in der Grundordnung festgelegt ist, wird künftig gesetzlich 
geregelt. 

Zu Nr. 5 Buchst. c 

Da die HfP vor der Anbindung an die TUM über keine Professuren verfügte und die 
Anzahl der künftigen Professuren zum Zeitpunkt der Übernahme der Trägerschaft durch 
die TUM offen war, wurde mit der bisherigen Regelung die Möglichkeit geschaffen, die 
verfassungsrechtlich gebotene Professorenmehrheit herzustellen. Im Hinblick auf das 
inzwischen erfolgte Wachstum der HfP ist nun stattdessen die Aufnahme einer Rege-
lung analog zu Art. 40 Abs. 1 Satz 2 BayHSchG ausreichend. 
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Zu Nr. 6 Buchst. a 

Es wird eine Überschrift eingefügt. 

Zu Nr. 6 Buchst. b 

In Anlehnung an Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG gehören dem Hochschulbeirat künftig 
20 Mitglieder an. Wie die Hochschulräte nach Art. 26 BayHSchG besteht der Hoch-
schulbeirat der HfP zur Hälfte aus den gewählten Mitgliedern des Senats. Diese Rege-
lung trägt der neuen Zusammensetzung des Senats infolge des Wachstums der HfP 
Rechnung. 

Durch die Mitgliedschaft des Präsidenten oder der Präsidentin der TUM anstelle eines 
Hochschulratsmitglieds der TUM soll die enge Verzahnung mit der Trägeruniversität 
befördert werden. Im Verhinderungsfall erfolgt die Vertretung durch den Kanzler oder 
die Kanzlerin der TUM. 

Die Anzahl der vom Landtag zu entsendenden Mitglieder korreliert mit der Anzahl der 
dort vertretenen Fraktionen und der Fraktionsstärke und kann infolgedessen variieren. 
Abhängig von der Anzahl der vom Landtag zu entsendenden Mitglieder soll bis zum 
Erreichen der zulässigen Mitgliederanzahl des Gremiums mindestens eine Persönlich-
keit bzw. weitere Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und beruflicher 
Praxis dem Hochschulbeirat angehören. Dadurch soll die Praxisrelevanz der im Stu-
dium vermittelten Kompetenzen auch außerhalb der klassischen politikwissenschaftli-
chen Karrierewege gewährleistet werden. 

Zu Nr. 7 Buchst. a 

Es wird eine Überschrift eingefügt. 

Zu Nr. 7 Buchst. b und d 

Mit der möglichen Personalunion der Verwaltungsdirektorenfunktion an der HfP und der 
Geschäftsführung der TUM School of Social Sciences and Technology wird der Dop-
pelstellung der HfP als selbständige Körperschaft des öffentlichen Rechts und als Ein-
richtung der TUM auch weiterhin Rechnung getragen. 

Zu Nr. 8 Buchst. a 

Es wird eine Überschrift eingefügt. 

Zu Nr. 8 Buchst. b Doppelbuchst. aa 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nr. 8 Buchst. b Doppelbuchst. bb 

Da das Berufungsrecht gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Hochschulabweichungsverord-
nung beim Präsidenten oder der Präsidentin der TUM liegt und die Zusammensetzung 
des Berufungsausschusses im Einvernehmen mit ihm bzw. ihr erfolgt, ist es sachge-
recht, wenn auch die Delegation des Vorsitzes des Berufungsausschusses im Einver-
nehmen mit ihm bzw. ihr erfolgt. 

Zu Nr. 8 Buchst. b Doppelbuchst. cc 

Aufgrund der inter- und transdisziplinären Neuausrichtung der HfP soll die Möglichkeit 
eröffnet werden, dass der Vorsitz nicht nur von einem Professor oder einer Professorin 
der Hochschule für Politik nach Art. 8 Abs. 1 Nr. 1, sondern auch von einem Professor 
oder einer Professorin der TUM wahrgenommen wird, der bzw. die dem Lehrkörper der 
HfP nicht angehört. 

Zu Nr. 8 Buchst. c 

Die Anwendbarkeit der Lehrverpflichtungsverordnung auf die an der HfP tätigen wis-
senschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist im Sinne der Einheitlichkeit und 
Gleichbehandlung notwendig. Im Hinblick auf Art. 1 Abs. 2 Satz 3 ist für die Anwend-
barkeit der Lehrverpflichtungsverordnung eine ausdrückliche Bestimmung erforderlich. 

Zu Nr. 9 Buchst. a 

Es wird eine Überschrift eingefügt. 
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Zu Nr. 9 Buchst. b 

Als Teil des Zukunftskonzepts der TUM im Rahmen der Exzellenzstrategie 2019 wer-
den die Fakultäten in sogenannte Schools zusammengeführt. Dies betrifft auch die Fa-
kultät TUM School of Governance als korrespondierende Fakultät für die HfP, deren 
strukturelle Einbindung in die neue TUM School of Social Sciences and Technology 
zum 01.10.2021 erfolgt. Die Änderung trägt der neuen Organisationsstruktur Rechnung. 

Zu Nr. 10 

Es wird eine Überschrift eingefügt. 

Zu Nr. 11 Buchst. a 

Es wird eine Überschrift eingefügt. 

Zu Nr. 11 Buchst. b 

Eine Wahl der Gremienmitglieder bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 
lässt sich aus zeitlichen Gründen nicht verwirklichen. 

Zu Nr. 12 Buchst. a 

Es wird eine Überschrift eingefügt. 

Zu Nr. 12 Buchst. b 

Die Vorschrift wird bereinigt und das Außerkrafttreten der Vorschrift des neuen Art. 10a 
Abs. 6 aufgenommen. 

 

§ 2 Inkrafttreten 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 b auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Markus Blume, Robert Brannekämper, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. (CSU),

Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel u. a. und Fraktion 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier u. a. und Fraktion 

(FREIE WÄHLER),

Florian von Brunn, Ruth Müller, Dr. Simone Strohmayr u. a. und Fraktion (SPD),

Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt u. a. und Fraktion (FDP)

zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik München 

(Drs. 18/17194) 

- Erste Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen damit gleich zur Zuweisung an 

den federführenden Ausschuss. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss 

für Wissenschaft und Kunst als federführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht 

damit Einverständnis? – Ich sehe keine Gegenstimmen. Damit so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

1. Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Blume, Robert Brannekämper, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. CSU, 
Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel u.a. und Frak-
tion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER), 
Florian von Brunn, Ruth Müller, Dr. Simone Strohmayr u.a. und Frak-
tion (SPD), 
Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt u.a. und Fraktion (FDP)  

Drs. 18/17194 

zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik München 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Blume, Robert Brannekämper, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. CSU, 
Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel u.a. und Frak-
tion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER), 
Florian von Brunn, Ruth Müller, Dr. Simone Strohmayr u.a. und Frak-
tion (SPD), 
Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/18490 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Blume, Robert Brannekämper, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. CSU, Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Gülseren Demirel u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Florian 
Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier u. a. und Fraktion (FREIE 
WÄHLER), Florian von Brunn, Ruth Müller, Dr. Simone Strohmayr u. a. und 
Fraktion (SPD), Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt u. a. und 
Fraktion (FDP) zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik 
München 
(Drs. 18/17194) 

 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Prof. Dr. Winfried Bausback 
Mitberichterstatterin: Verena Osgyan 
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II. Bericht: 

1. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 50. Sitzung am 
13. Oktober 2021 beraten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

2. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 18/18490 in seiner 63. Sit-
zung am 28. Oktober 2021 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass in § 2 das Wort „Novem-
ber“ durch das Wort „Dezember“ ersetzt wird.“ 

 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/18490 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des end-
beratenden Ausschusses seine Erledigung gefunden. 

Robert Brannekämper 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Blume, Robert Brannekämper, 
Prof. Dr. Winfried Bausback, Alex Dorow, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Stephan 
Oetzinger, Franz Josef Pschierer, Helmut Radlmeier, Andreas Schalk CSU, 

Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, 
Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Gisela 
Sengl, Florian Siekmann und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier, Kerstin Radler, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Hans Friedl, 
Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, 
Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Florian von Brunn, Ruth Müller, Dr. Simone Strohmayr, Arif Taşdelen, Margit 
Wild, Markus Rinderspacher, Klaus Adelt, Horst Arnold, Inge Aures, Michael 
Busch, Martina Fehlner, Christian Flisek, Harald Güller, Volkmar Halbleib, 
Alexandra Hiersemann, Annette Karl, Natascha Kohnen, Doris Rauscher, Florian 
Ritter, Stefan Schuster, Diana Stachowitz, Ruth Waldmann und Fraktion (SPD), 

Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt, Alexander Muthmann, 
Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/17194, 18/18711 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik München 

§ 1 

Das HfP-Gesetz (HfPG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2211-
2-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 
24. Juli 2020 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Rechtsstellung“. 

b) In Art. 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Bavarian School of Public Policy“ 
durch die Wörter „Munich School of Politics and Public Policy“ ersetzt. 

2. Art. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Aufgaben“. 
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b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. die Einrichtung von weiterqualifizierenden Studien in Zusammen-
arbeit mit den entsprechenden Einrichtungen der Technischen Uni-
versität,“. 

bbb) In Nr. 3 werden nach dem Wort „Politikberatung“ die Wörter „sowie die 
Erarbeitung von Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen zu po-
litischen, ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen“ eingefügt. 

ccc) In Nr. 6 werden die Wörter „dem fakultätsübergreifenden Munich Cen-
ter for Technology in Society“ durch die Wörter „den wissenschaftli-
chen Einrichtungen“ ersetzt. 

bb) Satz 5 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„ ; die TUM School of Social Sciences and Technology dient dabei als kor-
respondierende Einrichtung für die Hochschule für Politik.“ 

cc) In Satz 6 wird das Wort „Fakultät“ durch das Wort „Einrichtung“ ersetzt. 

3. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Organe“. 

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Rektor, Rektorin“. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Fakultät“ durch das Wort „Einrichtung“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird nach der Angabe „Art. 28 Abs. 1 Satz 1“ die Angabe „und 
Abs. 8“ eingefügt. 

5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Senat“. 

b) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird das Wort „die“ durch die Wörter „sechs gewählte Vertreter und 
Vertreterinnen der“ ersetzt. 

bb) Die Nrn. 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„2. ein gewählter Vertreter oder eine gewählte Vertreterin der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Art. 8 Abs. 1 Nr. 3, 

3. ein gewählter Vertreter oder eine gewählte Vertreterin der sonstigen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen,“. 

cc) In Nr. 4 wird vor dem Wort „gewählte“ das Wort „zwei“ eingefügt. 

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Verfügen die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen im Senat nach 
der Wahl nicht über die absolute Mehrheit der Stimmen, bestellt die Hochschul-
leitung die erforderliche Anzahl von Vertretern und Vertreterinnen; dies gilt 
auch, wenn bei Ausscheiden eines Vertreters oder einer Vertreterin der Gruppe 
der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen wegen des Fehlens eines ge-
wählten Ersatzmitglieds die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen nicht 
mehr über die absolute Mehrheit der Stimmen verfügen würden.“ 

6. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Hochschulbeirat“. 
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b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „achtzehn“ durch die Angabe „20“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. die zehn gewählten Mitglieder des Senats (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 bis 4),“. 

bbb) In Nr. 3 werden die Wörter „ein aus dem Hochschulrat der Technischen 
Universität von dem oder der Vorsitzenden zu entsendendes weiteres 
Mitglied sowie der“ durch die Wörter „der Präsident oder die Präsiden-
tin der Technischen Universität, im Verhinderungsfall vertreten durch 
den“ ersetzt. 

ccc) In Nr. 4 werden vor den Wörtern „weitere Persönlichkeiten“ die Wörter 
„bis zum Erreichen der zulässigen Mitgliederanzahl des Gremiums“ 
eingefügt. 

7. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Verwaltungsdirektor, Verwaltungsdirektorin“. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 2 und 3. 

d) Folgender Abs. 4 wird angefügt: 

„(4) 1Im Einvernehmen mit dem Rektor oder der Rektorin und dem Kanzler 
oder der Kanzlerin der Technischen Universität kann der Hochschulbeirat zu-
lassen, dass der Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdirektorin gleichzei-
tig das Amt eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin der in Art. 2 
Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 bezeichneten Einrichtung ausübt. 2Soweit er oder sie 
nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Technischen Universität steht, ist 
er oder sie nach näherer Maßgabe der arbeitsrechtlichen Bestimmungen im 
notwendigen Umfang an die Technische Universität abzuordnen.“ 

8. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Lehrkörper der Hochschule für Politik“. 

b) Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „ . Den“ wird durch das Wort „ ; den“ ersetzt. 

bb) Nach dem Wort „kann“ werden die Wörter „im Einvernehmen mit dem Prä-
sidenten oder der Präsidentin der Technischen Universität“ eingefügt. 

cc) Die Wörter „Hochschule für Politik nach Abs. 1 Nr. 1“ werden durch die Wör-
ter „Technischen Universität“ ersetzt. 

c) In Abs. 4 Satz 2 werden nach der Angabe „Art. 19 bis 22 BayHSchPG“ die Wör-
ter „sowie die Lehrverpflichtungsverordnung“ eingefügt. 

9. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Studium und Lehre“. 

b) In Abs. 1 Satz 5 wird das Wort „Fakultät“ durch das Wort „Einrichtung“ ersetzt. 

10. In Art. 10 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Nähere Bestimmungen“. 

11. Art. 10a wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Reformprozess und Übergangsvorschrift“. 
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b) Folgender Abs. 6 wird angefügt: 

„(6) Die Gremienmitglieder der Hochschule für Politik werden nach diesem 
Gesetz erstmals zum 1. Oktober 2022 gewählt; die bisherigen Gremienmitglie-
der bleiben bis zum 30. September 2022 im Amt.“ 

12. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“. 

b) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nrn. 1 und 2 werden aufgehoben. 

bb) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 1. 

cc) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 2 und der Punkt am Ende wird durch ein Komma 
ersetzt. 

dd) Folgende Nr. 3 wird angefügt: 

„3. Abs. 6 am 1. Oktober 2022.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Markus Blume, Robert Brannekämper, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. (CSU),

Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel u. a. und Fraktion 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier u. a. und Fraktion 

(FREIE WÄHLER),

Florian von Brunn, Ruth Müller, Dr. Simone Strohmayr u. a. und Fraktion (SPD),

Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt u. a. und Fraktion (FDP)

zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik München 

(Drs. 18/17194)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten

Markus Blume, Robert Brannekämper, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. (CSU),

Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel u. a. und Fraktion 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier u. a. und Fraktion 

(FREIE WÄHLER),

Florian von Brunn, Ruth Müller, Dr. Simone Strohmayr u. a. und Fraktion (SPD),

Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt u. a. und Fraktion (FDP)

(Drs. 18/18490) 

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen damit gleich zur Abstimmung. 

Der Abstimmung zugrunde liegen der gerade erwähnte interfraktionelle Gesetzentwurf 

zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik München auf der Drucksa-

che 18/17194, der eben erwähnte interfraktionelle Änderungsantrag auf der Drucksa-

che 18/18490 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Aus-

schusses für Wissenschaft und Kunst auf der Drucksache 18/18711. Der 
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federführende Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt den Gesetzentwurf 

auf der Drucksache 18/17194 einstimmig zur Annahme. Der endberatende Ausschuss 

für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls Zustim-

mung mit der Maßgabe, dass in § 2 das Wort "November" durch das Wort "Dezember" 

ersetzt wird. Im Einzelnen verweise ich auf die Drucksache 18/18711.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Maßgabe zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die CSU-Fraktion, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

FREIE WÄHLER, die SPD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Gegenstimmen! –Stimm-

enthaltungen? – Bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion. Das Votum des fraktionslosen 

Abgeordneten Swoboda habe ich jetzt nicht mitbekommen. – Waren Sie dafür oder 

dagegen oder enthalten Sie sich? – Dagegen. Dann ist das bei einer Gegenstimme 

des Abgeordneten Swoboda und bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion so beschlos-

sen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben. – Das sind die CSU-Fraktion, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FREIE WÄHLER, 

die SPD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Gegenstimmen! –Stimmenthaltungen? – Der 

Stimme enthalten sich die AfD-Fraktion sowie der fraktionslose Abgeordnete Swobo-

da.

Das Gesetz ist hiermit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Ge-

setzes über die Hochschule für Politik München".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfes in der soeben beschlossenen Fassung hat der 

interfraktionelle Änderungsantrag von Abgeordneten der CSU-Fraktion, der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der Fraktion FREIE WÄHLER, der SPD-Fraktion und der 
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FDP-Fraktion auf der Drucksache 18/18490 seine Erledigung gefunden. Das Hohe 

Haus nimmt davon Kenntnis.

Meine Damen und Herren, es ist 12:21 Uhr. Als Nächstes stehen die zum Plenum ein-

gereichten Dringlichkeitsanträge an. Ich schlage vor, dass wir zuvor die Mittagspause 

einfügen und uns hier um 13:00 Uhr wiedertreffen. – Herzlichen Dank.

(Unterbrechung von 12:21 bis 13:02 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen, wir setzen die Sitzung hiermit fort.
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2211-2-WK

Gesetz  
zur Änderung des  

Gesetzes über die Hochschule für Politik München

vom 23. November 2021

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das HfP-Gesetz (HfPG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2211-2-WK) veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 
24. Juli 2020 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.	 Art. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Rechtsstellung“.

b)	 In Art. 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Ba-
varian School of Public Policy“ durch die Wörter 
„Munich School of Politics and Public Policy“ 
ersetzt.

2.	 Art. 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Aufgaben“.

b)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Satz 3 wird wie folgt geändert:

aaa)	 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2.	 die Einrichtung von weiterqua
lifizierenden Studien in Zusam-
menarbeit mit den entsprechen- 
den Einrichtungen der Techni
schen Universität,“.

bbb)	 In Nr. 3 werden nach dem Wort „Po-
litikberatung“ die Wörter „sowie die 
Erarbeitung von Stellungnahmen und 
Handlungsempfehlungen zu politi-
schen, ökonomischen, ökologischen 
und gesellschaftlichen Herausforde-

rungen“ eingefügt.

ccc)	 In Nr. 6 werden die Wörter „dem fa-
kultätsübergreifenden Munich Center 
for Technology in Society“ durch die 
Wörter „den wissenschaftlichen Ein-
richtungen“ ersetzt.

bb)	 Satz 5 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst:

„  ;  die TUM School of Social Sciences and 
Technology dient dabei als korrespondieren-
de Einrichtung für die Hochschule für Politik.“

cc)	 In Satz 6 wird das Wort „Fakultät“ durch das 
Wort „Einrichtung“ ersetzt.

3.	 In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Organe“.

4.	 Art. 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Rektor, Rektorin“.

b)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird das Wort „Fakultät“ durch das 
Wort „Einrichtung“ ersetzt.

bb)	 In Satz  2 wird nach der Angabe „Art.  28 
Abs. 1 Satz 1“ die Angabe „und Abs. 8“ ein-
gefügt.

5.	 Art. 5 wird wie folgt geändert:

a)	 Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Senat“.

b)	 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nr. 1 wird das Wort „die“ durch die Wörter 
„sechs gewählte Vertreter und Vertreterin-
nen der“ ersetzt.
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bb)	 Die Nrn. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„2.	 ein gewählter Vertreter oder eine 
gewählte Vertreterin der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen nach Art. 8 Abs. 1 Nr. 3,

3.	 ein gewählter Vertreter oder eine 
gewählte Vertreterin der sonstigen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,“.

cc)	 In Nr.  4 wird vor dem Wort „gewählte“ das 
Wort „zwei“ eingefügt.

c)	 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Verfügen die Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen im Senat nach der Wahl 
nicht über die absolute Mehrheit der Stimmen, 
bestellt die Hochschulleitung die erforderliche 
Anzahl von Vertretern und Vertreterinnen; dies 
gilt auch, wenn bei Ausscheiden eines Vertre-
ters oder einer Vertreterin der Gruppe der Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen wegen 
des Fehlens eines gewählten Ersatzmitglieds die 
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen nicht 
mehr über die absolute Mehrheit der Stimmen 
verfügen würden.“

6.	 Art. 6 wird wie folgt geändert:

a)	 Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Hochschulbeirat“.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird das Wort „achtzehn“ durch die 
Angabe „20“ ersetzt.

bb)	 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa)	 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1.	 die zehn gewählten Mitglieder 
des Senats (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 bis 4),“.

bbb)	 In Nr. 3 werden die Wörter „ein aus 
dem Hochschulrat der Technischen 
Universität von dem oder der Vorsit-
zenden zu entsendendes weiteres 
Mitglied sowie der“ durch die Wörter 
„der Präsident oder die Präsidentin 
der Technischen Universität, im Ver- 
hinderungsfall vertreten durch den“ 

ersetzt.

ccc)	 In Nr. 4 werden vor den Wörtern „wei-
tere Persönlichkeiten“ die Wörter „bis 
zum Erreichen der zulässigen Mitglie-
deranzahl des Gremiums“ eingefügt.

7.	 Art. 7 wird wie folgt geändert:

a)	 Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Verwaltungsdirektor, Verwaltungsdirektorin“.

b)	 Abs. 2 wird aufgehoben.

c)	 Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 2 
und 3.

d)	 Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) 1Im Einvernehmen mit dem Rektor oder 
der Rektorin und dem Kanzler oder der Kanzle-
rin der Technischen Universität kann der Hoch-
schulbeirat zulassen, dass der Verwaltungsdi-
rektor oder die Verwaltungsdirektorin gleichzeitig 
das Amt eines Geschäftsführers oder einer Ge-
schäftsführerin der in Art. 2 Abs. 1 Satz 5 Halb-
satz 2 bezeichneten Einrichtung ausübt. 2Soweit 
er oder sie nicht in einem Beschäftigungsverhält-
nis zur Technischen Universität steht, ist er oder 
sie nach näherer Maßgabe der arbeitsrechtli-
chen Bestimmungen im notwendigen Umfang an 
die Technische Universität abzuordnen.“

8.	 Art. 8 wird wie folgt geändert:

a)	 Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Lehrkörper der Hochschule für Politik“.

b)	 Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Das Wort „  .  Den“ wird durch das Wort 
„ ; den“ ersetzt.

bb)	 Nach dem Wort „kann“ werden die Wörter 
„im Einvernehmen mit dem Präsidenten 
oder der Präsidentin der Technischen Uni-
versität“ eingefügt.

cc)	 Die Wörter „Hochschule für Politik nach 
Abs. 1 Nr. 1“ werden durch die Wörter „Tech-
nischen Universität“ ersetzt.

c)	 In Abs. 4 Satz 2 werden nach der Angabe „Art. 19 
bis 22 BayHSchPG“ die Wörter „sowie die Lehr-
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verpflichtungsverordnung“ eingefügt.

9.	 Art. 9 wird wie folgt geändert:

a)	 Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Studium und Lehre“.

b)	 In Abs. 1 Satz 5 wird das Wort „Fakultät“ durch 
das Wort „Einrichtung“ ersetzt.

10.	 In Art. 10 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Nähere Bestimmungen“.

11.	 Art. 10a wird wie folgt geändert:

a)	 Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Reformprozess und Übergangsvorschrift“.

b)	 Folgender Abs. 6 wird angefügt:

„(6) Die Gremienmitglieder der Hochschule 
für Politik werden nach diesem Gesetz erstmals 
zum 1.  Oktober  2022 gewählt; die bisherigen 
Gremienmitglieder bleiben bis zum 30. Septem-
ber 2022 im Amt.“

12.	 Art. 11 wird wie folgt geändert:

a)	 Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

b)	 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Nrn. 1 und 2 werden aufgehoben.

bb)	 Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 1.

cc)	 Die bisherige Nr.  4 wird Nr.  2 und der  
Punkt am Ende wird durch ein Komma er-
setzt.

dd)	 Folgende Nr. 3 wird angefügt:

„3.	 Abs. 6 am 1. Oktober 2022.“

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft.

München, den 23. November 2021

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus Söder
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2030-2-31-F

Verordnung  
zur Änderung der  

Bayerischen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung 

vom 9. November 2021

Auf Grund 

–– des Art. 99 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bayerischen Be-
amtengesetzes (BayBG) vom 29.  Juli 2008 (GVBl. 
S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 23.  Dezember 2019 (GVBl. S.  724) 
geändert worden ist, und 

–– des Art. 44 Abs. 1 Nr. 2 des Kommunal-Wahlbeamten- 
Gesetzes (KWBG) vom 24. Juli 2012 (GVBl. S. 366, 
2014 S. 20, BayRS 2022-1-I), das zuletzt durch § 5 
Abs. 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 737) geändert worden ist, 

verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§ 1

Die Bayerische Urlaubs- und Mutterschutzverord-
nung (UrlMV) vom 28. November 2017 (GVBl. S. 543, 
2019 S.  328, BayRS 2030-2-31-F), die zuletzt durch 
die §§  3 und 4 der Verordnung vom 22.  Juni 2021 
(GVBl. S. 397) geändert worden ist, wird wie folgt ge- 
ändert:

1.	 § 26a wird wie folgt geändert:

a)	 Der Wortlaut wird Abs. 1.

b)	 Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Auf die vor dem 1. September 2021 ge-
borenen Kinder oder für die vor diesem Zeitpunkt 
mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kin-
der ist § 23 Abs. 2 Satz 1 in der am 31. August 
2021 geltenden Fassung anzuwenden.“

2.	 In § 27 wird Abs. 2 durch die folgenden Abs. 2 und 3 
ersetzt: 

„(2) § 26a Abs. 1 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 
außer Kraft.

(3) § 26a Abs. 2 tritt mit Ablauf des 31. August 
2029 außer Kraft.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft.

München, den 9. November 2021

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2038-3-4-9-1-K

Verordnung  
zur Änderung der  

Förderlehrerstudienordnung

vom 5. November 2021

Auf Grund 

–– des Art. 120 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Art. 89 
Abs.  1 des Bayerischen Gesetzes über das Er-
ziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.  Mai 2000 
(GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt 
durch Gesetz vom 23. Juli 2021 (GVBl. S. 432) ge-
ändert worden ist, und 

–– des Art. 22 Abs. 6 Halbsatz 2 des Leistungslaufbahn-
gesetzes (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 
571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch Art. 10a 
des Gesetzes vom 9. April 2021 (GVBl. S. 150) ge-
ändert worden ist, 

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus im Benehmen mit dem Bayerischen Landes-
personalausschuss: 

§ 1

Die Förderlehrerstudienordnung (FölSO) vom 
24.  Juni 2008 (GVBl. S.  399, BayRS 2038-3-4-9-1-K), 
die zuletzt durch §  1 Abs.  123 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.	 Dem § 8 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) 1§ 19 Abs. 4 der Bayerischen Schulordnung 
gilt entsprechend. 2Mit Genehmigung des Staatsmi-
nisteriums kann in organisatorisch oder pädagogisch 
begründeten Fällen der Unterricht in einzelnen Fä-
chern in begrenztem Umfang als Distanzunterricht 
abgehalten werden. 3Die Lehrerkonferenz ist vorher 
anzuhören.“

2.	 In §  9 Abs.  3 werden das Wort „Sätze“ durch das 
Wort „Satz“ und das Wort „gelten“ durch das Wort 
„gilt“ ersetzt.

3.	 In § 14 Satz 1 Halbsatz 2 und in § 17 Satz 2 wird 
jeweils das Wort „gelten“ durch das Wort „gilt“ ersetzt.

4.	 § 22 wird wie folgt geändert: 

a)	 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa)	 In Nr.  2 wird das Komma am Ende durch 
einen Punkt ersetzt.

bb)	 Nr. 3 wird aufgehoben. 

b)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa)	 In Satz 1 werden nach dem Wort „Mathema-
tik“ die Wörter „ , Deutsch als Zweitsprache 
sowie Individuelle Förderung“ eingefügt und 
die Wörter „und zwei weitere Pflichtfächer, 
die die Studierenden auswählen“ gestrichen.

bb)	 Satz 2 wird aufgehoben.

cc)	 Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die 
Sätze 2 und 3.

dd)	 Der bisherige Satz 5 wird Satz 4 und in Halb-
satz 1 werden nach dem Wort „Prüfungszeit“ 
die Wörter „in Fachdidaktik Deutsch und 
Fachdidaktik Mathematik jeweils 30 Minuten, 
in Deutsch als Zweitsprache und Individuelle 
Förderung jeweils“ eingefügt und die Wörter 
„pro Prüfungsfach“ gestrichen.

ee)	Die bisherigen Sätze 6 bis 11 werden die 
Sätze 5 bis 10.

5.	 § 23 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Bei der Berechnung der Gesamtnote zählt die 
Bewertung der Leistungen in

Pädagogik,
Psychologie,
Fachdidaktik Deutsch und
Fachdidaktik Mathematik je zweifach;
Deutsch als Zweitsprache und
Individuelle Förderung je einfach.“

b)	 In Abs. 6 Satz 2 wird das Wort „Sätze“ durch das 
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Wort „Satz“ ersetzt.

6.	 § 29 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird jeweils das Wort „Sätze“ 
durch das Wort „Satz“ ersetzt.

b)	 In Abs. 6 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe 
„Nr.“ ersetzt.

7.	 In § 32 werden die Abs. 2 und 3 wie folgt gefasst: 

„(2) § 8 Abs. 5 tritt mit Ablauf des 31. Juli 2025 
außer Kraft. 

(3) Für Studierende, die die Ausbildung vor dem 
1. August 2018 begonnen und ohne Unterbrechung 
fortgesetzt haben, gilt die Förderlehrerstudienordnung 
in der am 30. November 2021 geltenden Fassung.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft. 

München, den 5. November 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Michael P i a z o l o , Staatsminister
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2210-8-2-1-1-WK

Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulzulassungsverordnung

vom 9. November 2021

Auf Grund 

–– des Art. 12 Abs. 1 des vom 21. März bis 4. April 2019 
unterzeichneten Staatsvertrags über die Hoch-
schulzulassung (GVBl. S. 528, 2020 S. 204, BayRS  
02-24-WK), und 

–– des Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Hochschulzulas-
sungsgesetzes (BayHZG) vom 9.  Mai 2007 (GVBl. 
S.  320, BayRS 2210-8-2-WK), das zuletzt durch 
§§ 1, 2, 3 und 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, 

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst:

§ 1

Die Hochschulzulassungsverordnung (HZV) vom 
10. Februar 2020 (GVBl. S. 87, BayRS 2210-8-2-1-1-WK), 
die zuletzt durch Verordnung vom 13. April 2021 (GVBl. 
S. 268) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 eingefügt:

„7Ist bei Ablauf der Frist nach Satz  2 eine Be-
rufsausbildung noch nicht abgeschlossen oder 
eine erforderliche Mindestdauer einer Berufstä-
tigkeit oder einer praktischen Tätigkeit noch nicht 
erreicht, ist durch Bescheinigung glaubhaft zu 
machen, dass der Abschluss oder die jeweilige 
Mindestdauer bei einer Bewerbung für das Som-
mersemester bis zum 31. Januar oder bei einer 
Bewerbung für das Wintersemester bis zum 
31. Juli erreicht sein wird.“ 

b)	 Der bisherige Satz 7 wird Satz 8.

2.	 § 21 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 6 wird die Angabe „§ 6“ durch die 
Angabe „§ 4“ ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In dem Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter 
„Bis einschließlich des Vergabeverfahrens 
zum Wintersemester 2021/2022“ durch die 
Wörter „Im Vergabeverfahren zum Sommer-
semester 2022“ ersetzt.

bb)	 In Nr. 1 werden die Wörter „für das Sommer-
semester bis zum 15.  Januar und für das 
Wintersemester bis zum 15. Juli“ durch die 
Wörter „bis zum 15. Januar“ ersetzt.

c)	 In Abs. 3 in dem Satzteil vor Nr. 1 werden nach 
dem Wort „Pharmazie“ die Wörter „bis ein-
schließlich des Vergabeverfahrens zum Som-
mersemester 2022“ eingefügt.

d)	 In Abs.  4 Satz  1 wird die Angabe „Winterse
mester 2021/2022“ durch die Angabe „Sommer-
semester 2022“ ersetzt. 

3.	 § 59 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird das Wort „  , Außerkraft
treten“ gestrichen.

b)	 In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen.

c)	 Abs. 2 wird aufgehoben.

4.	 Anlage 5 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Bei der Berechnung der Punktzahl für die 
Wartezeit gemäß Art.  8 Abs.  1 Satz  6 BayHZG in  
Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 des Staatsvertrags er-
hält die Bewerberin oder der Bewerber 2 Punkte je 
Halbjahr, höchstens aber 30 Punkte.“

5.	 In der Anlage 6 wird bei den Berufsausbildungen und 
Berufstätigkeiten Medizin und bei den Berufsausbil-
dungen und Berufstätigkeiten Zahnmedizin jeweils 
nach der Zeile „Orthoptist/in“ die Zeile „Pflegefach-
frau/Pflegefachmann“ eingefügt. 
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§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

München, den 9. November 2021

Bayerisches Staatsministerium  
für Wissenschaft und Kunst

Bernd S i b l e r , Staatsminister
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26-5-1-I

Verordnung  
zur Änderung der  

Asyldurchführungsverordnung

vom 18. November 2021

Auf Grund des Art.  21 Abs.  1 Satz  1 des Kosten-
gesetzes (KG) vom 20.  Februar 1998 (GVBl. S.  43,  
BayRS 2013-1-1-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes 
vom 19. März 2020 (GVBl. S. 153) geändert worden ist,  
verordnet das Bayerische Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration im Einvernehmen mit dem  
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für  
Heimat:

§ 1 

Die Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl) vom 
16. August 2016 (GVBl. S. 258, BayRS 26-5-1-I), die zu-
letzt durch Verordnung vom 17. Juni 2020 (GVBl. S. 321) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Benutzungsgebühr

(1) 1Die monatliche Benutzungsgebühr je voll-
jähriger Person für die Inanspruchnahme einer staat
lichen Einrichtung gemäß §§ 4 und 5 einschließlich 
Heizung, Haushaltsenergie und sonstiger Betriebs-
kosten beträgt für 

1.	 abgeschlossene Wohneinheiten 147,00 €,

2.	 Einzelzimmer 139,00 €,

3.	 Mehrbettzimmer bis zu vier Betten 79,00 €,

4.	 Mehrbettzimmer ab fünf Betten und 
sonstige Unterkünfte 65,00 €.

2Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres haben 
Personen für die Inanspruchnahme einer staatlichen 
Einrichtung gemäß §§ 4 und 5 keine Gebühren zu 
entrichten. 3Eine abgeschlossene Wohneinheit um-
fasst auch Bad und Küche und steht durch die Abge-
schlossenheit nur den Bewohnern der Wohneinheit 

zur Verfügung. 4Bei den Kategorien des Satzes 1  
Nr.  2 bis 4 handelt es sich um Zimmer außerhalb 
abgeschlossener Wohneinheiten. 5Bei Mehrbettzim-
mern wird auf die Kapazität abgestellt. 6Die am ersten  
Tag eines Monats bewohnte Zimmerkategorie gilt 
auch bei Wechsel der bewohnten Zimmerkategorie 
während des laufenden Monats als bis zum Ende 
des Monats bewohnt.

(2) Auf Antrag ist bei Kostenschuldnern, die nicht 
dem Personenkreis des Art. 1 AufnG unterfallen und 
für die aus selbst nicht zu vertretenden Gründen trotz 
Hilfebedürftigkeit im Sinne der jeweils maßgeblichen 
Vorschriften keine Kostenübernahme durch den So-
zialleistungsträger in Betracht kommt, von der Fest-
setzung von Unterkunftsgebühren abzusehen oder 
der Gebührenanspruch zu erlassen.“

2.	 § 29a wird wie folgt gefasst:

„§ 29a

Übergangsregelung

Soweit Gebühren für eine Benutzung im Zeit-
raum zwischen 1.  Januar 2015 bis einschließlich 
31. August 2016 noch nicht bestandskräftig festge-
setzt sind, erfolgt die Festsetzung nach den Rege
lungen dieser Verordnung.“

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 
2016 in Kraft. 

München, den 18. November 2021

Bayerisches Staatsministerium  
des Innern, für Sport und Integration

Joachim H e r r m a n n , Staatsminister
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26-5-1-I

Bekanntmachung 
der Entscheidung des  

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs  
vom 14. April 2021, Az. 12 N 20.2529

vom 29. Oktober 2021 

Gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 der Verwaltungsgerichts-
ordnung wird nachstehend die Entscheidung des Bayer
ischen Verwaltungsgerichtshofs vom 14. April 2021 be- 
treffend den Antrag, § 23 der Asyldurchführungsverord- 
nung (DVAsyl) vom 1. Oktober 2019 (GVBl. S. 613, BayRS 
26-5-1-I) für unwirksam zu erklären, bekannt gemacht.

Entscheidungsformel:

§ 23 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbs. und § 23 Abs. 2 Satz 5 
der Verordnung zur Durchführung des Asylgesetzes, des 
Asylbewerberleistungsgesetzes, des Aufnahmegesetzes 
und des §  12a des Aufenthaltsgesetzes (Asyldurchfüh-
rungsverordnung - DVAsyl) vom 1. Oktober 2019 (GVBI. 
613), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17.  Juni 
2020 (GVBI. 321), werden für unwirksam und unverein-
bar mit Art. 3 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 GG 
erklärt.

München, den 29. Oktober 2021

Bayerisches Staatsministerium 
des Innern, für Sport und Integration

Joachim H e r r m a n n , Staatsminister
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2126-1-18-G

Verordnung 
zur Änderung der 

Vierzehnten Bayerischen  
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

vom 9. November 2021

Die Verordnung wurde nach Nr.  2.2 der Veröffent
lichungsbekanntmachung im Bayerischen Ministerialblatt 
Nr.  776 vom 9. November 2021 bekannt gemacht. Die 
Begründung hierzu wurde im Bayerischen Ministerialblatt 
Nr. 777 vom 9. November 2021 veröffentlicht.

2126-1-18-G

Verordnung 
zur Änderung der 

Vierzehnten Bayerischen  
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

vom 15. November 2021

Die Verordnung wurde nach Nr.  2.2 der Veröffent
lichungsbekanntmachung im Bayerischen Ministerialblatt 
Nr. 796 vom 15. November 2021 bekannt gemacht. Die 
Begründung hierzu wurde im Bayerischen Ministerialblatt 
Nr. 797 vom 15. November 2021 veröffentlicht.
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2126-1-18-G

Verordnung 
zur Änderung der 

Vierzehnten Bayerischen  
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

vom 16. November 2021

Die Verordnung wurde nach Nr.  2.2 der Veröffent
lichungsbekanntmachung im Bayerischen Ministerialblatt 
Nr. 799 vom 16. November 2021 bekannt gemacht. Die 
Begründung hierzu wurde im Bayerischen Ministerialblatt 
Nr. 800 vom 16. November 2021 veröffentlicht.
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